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Jäger und Fischer „in einem Boot“

Im Kormoran manifestieren sich die unterschiedlichsten 
Ansprüche unserer Gesellschaft: Die einen wollen ihn 
schützen, die anderen wollen ihn reduzieren, weil sie 
Einbußen erleiden. Wie es gelingen kann, Konfl ikte 
um den „Vogel des Jahres 2010“ zu glätten, beschreibt 
Dr. Claudia Gangl. 

Herausforderung Kormoran

nung gestattet. Die Öffent-
lichkeit hingegen sieht kri-
tisch, dass wir hier eine nach 
EU-Recht geschützte, nicht 
dem Jagdrecht unterliegende 
Vogelart bejagen. Zudem tre-
ten dort, wo Kormorane be-
jagt werden, so genannte Kol-
lateralschäden auf, wenn 
beispielsweise geschützte 
Wasservögel gestört werden.
In Deutschland zählen wir 
heute fast 24.000 Brutpaare 
des Kormorans. Circa 600 
Brutpaare in elf offi ziell ge-
meldeten Kolonien sind in 
Bayern beheimatet. Rund 
7.000 Kormorane überwin-
tern jährlich bei uns. Weitere 
2.200 kamen laut Umweltmi-
nisterium im Winter 2008/
2009 als Durchzügler hinzu. 
Wo diese Vögel in großer 
Zahl auftreten, verursachen 
sie sowohl ökologische als 
auch ökonomische Schäden. 
Zu den tatsächlich erbeute-
ten Fischen kommen Ver-
luste durch Fehlbisse: Die 
Fische entkommen den kräf-

Der vom NABU zum 
„Vogel des Jahres 
2010“ erklärte Kor-

moran bringt aufgrund un-
terschiedlicher Interessenla-
gen Fischer und Angler gegen 
Natur- und Vogelschützer 
auf. Auch wir Jäger geraten 
in einen unangenehmen 
Zwiespalt: Unsere Partner, 
die Fischer, erwarten von uns 
effektive Unterstützung, in-
dem wir möglichst viele Kor-
morane schießen sollen. Dies 
ist nach Ausnahmeverord-

tigen Schnäbeln häufi g töd-
lich verletzt, mindestens 
aber mit Bissverletzungen, 
die wiederum Eintrittspforte 
für Krankheitserreger sein 
können. Fische mit ausge-
heilten Verletzungen weisen 
nicht selten Bissnarben auf, 
die sie nicht mehr marktfä-
hig machen. Viele der Beute-
fi sche haben im Wesentli-
chen ihr Fanggewicht noch 
nicht erreicht beziehungs-
weise noch nicht abgelaicht. 
Es entgeht der Fischerei also 
nicht nur direkte Biomasse, 
sondern auch Reproduk-
tionsmaterial.

Nicht nur die direk-
ten Fisch-Verluste 
sind das Problem 

Ein weiteres Problem ist der 
ätzende Kot der Kormorane, 
durch den die in Kolonien le-
benden Vögel ihre Schlaf- und 
Brutbäume langfristig zum 
Absterben bringen. 
Dort, wo der Kormoran be-
drohte Fischarten oder die 
wirtschaftliche Grundlage ei-
ner Fischzucht gefährdet, 
sind regulierende Eingriffe 
möglich. 
Das Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) bietet in 
§ 45 Absatz 7 (alte Version: 
§ 43 Absatz 8) Möglichkeiten, 
Schäden für die kommerziel-
le Fischwirtschaft abzuweh-
ren, indem es landesrechtli-
che Ausnahmeverordnungen 
erlaubt. Die Schäden müssen 
allerdings nachprüfbar be-
legt werden und „ein zumut-
bares Maß“ überschreiten. 
Auch muss vor solchen Ein-
griffen klar sein, dass es kei-
ne Alternativen gibt und der 
Bestand des Kormorans nicht 
nachteilig beeinfl usst wird.

Die Artenschutzrechtliche 
Ausnahmeverordnung (AAV) 
erlaubt in Bayern die „letale 
Vergrämung“ des Kormorans  
außerhalb von Nationalpar-
ken, Naturschutzgebieten 
und Europäischen Vogel-
schutzgebieten in einem 
Umkreis von 200 Metern um 
Gewässer in der Zeit vom 
16. August bis 14. März. 
In Schonbezirken und ge-
schlossenen Gewässern nach 
Artikel 80 beziehungsweise 
Artikel 2 des bayerischen 
Fischereigesetzes darf er 
sogar bis 31. März durch zur 
Jagdausübung befähigte Per-
sonen und ohne zusätzliche 
Schießerlaubnis durch die 
Behörde bejagt werden. 
Über die AAV hinaus gehen 
Allgemeinverfügungen der 
einzelnen Regierungsbezirke. 
Sie ermöglichen zum Beispiel 
den Abschuss von Kormo-
ranen an Teichanlagen oder 
in Vogel- und Naturschutzge-
bieten wie dem Ammerseege-
biet in Oberbayern, Teilab-
schnitten der Donau in der 
Oberpfalz, dem Aischtal in 
Mittelfranken und vielen 
weiteren. 

Dr. Claudia Gangl ist Diplom-Bio-
login und Jägerin, Falknerin und 
Fischerin. In der BJV-Geschäftsstelle 
ist sie unter anderem für den Fach-
bereich Wildbiologie zuständig. 

Auch die am Brutgeschäft nicht beteiligten Jungvögel können teilweise auf-
grund von Allgemeinverfügungen bejagt werden. Zu erkennen sind sie an ihrem 
schmutzig bräunlichen Gefi eder und der hellen Unterseite. 

Kormoran im Prachtkleid. Tritt der 
schwarz glänzende Taucher in großer 
Zahl auf, sind ökologische und ökono-
mische Schäden vorprogrammiert. 
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Durch ihren ätzenden Kot schädigen die in Kolonien lebenden Vögel auch ihre Schlaf- und Brutbäume und bringen sie langfristig sogar zum Absterben. 

Danach ist es auch möglich, 
die nicht am Brutgeschäft be-
teiligten Jungvögel ganzjäh-
rig zu bejagen. Nicht brüten-
de Altvögel haben ebenfalls 
eine verlängerte Schusszeit. 
Zudem ist der Abschuss an 
Schlafbäumen und die Ver-
hinderung der Neugründung 
von Brutkolonien vor der Ei-
ablage beziehungsweise die 
Reduzierung bestehender 
Brutkolonien außerhalb der 
Zeit der Eiablage möglich.
In der Praxis führen leider 
nur wenige der hier genann-
ten Möglichkeiten bereits 
beim ersten Mal zu dauerhaf-
tem Erfolg. Vor diesem Hin-
tergrund wird über Installa-
tionen von vogelsicheren 
mechanischen Barrieren in 
Fischzuchtanlagen und klei-
neren Fließgewässern disku-
tiert. Auch wird in Betracht 
gezogen, den Fischlebens-
raum in Still- und Fließge-
wässern durch renatu-

rierende Maßnahmen zu 
verbessern. Ebenso sind Ver-
grämungsabschüsse oder 
-aktionen an Schlafplätzen 
Möglichkeiten, um Neuan-
kömmlinge abzuwehren. 
„Altkolonien“ besitzen dage-
gen eine hohe Standorttreue. 
Unkoordinierte Aktionen 
könnten sie zersplittern und 
die Vögel unkontrolliert um-
her scheuchen, was die Prob-
leme nur verlagern und ver-
schärfen würde. Deshalb 
sollte ein Eingriff nur in der 
Gründungsphase einer Kolo-
nie erfolgen. Wichtig ist, dass 
den Vögeln Rückzugsmög-
lichkeiten und Ruhezonen in 
anderen, unempfi ndlichen 
Bereichen zur Verfügung ste-
hen. Wenn allerdings eine 
gewünschte Vergrämung 
durch Abschuss Erfolg haben 
soll, sind langfristige und 
nachhaltige Unruhen unum-
gänglich. Hierbei besteht die 
Gefahr, dass viele bedrohte 

Vogelarten in Mitleidenschaft 
gezogen werden und der 
Wert eines Gewässers hin-
sichtlich der Artenvielfalt ge-
schmälert wird.

Maßnahmen gegen 
Kormorane gefähr-
den andere Arten 

Hier beißt sich also die 
Katze in den Schwanz: Der 
erfolgreiche Schutz des 
Kormorans erfordert jetzt 
Maßnahmen, die wiederum 
den Schutz anderer Arten 
gefährden.  
Über den Abschuss allein 
wird das Problem dauer-
haft jedoch ohnehin nicht 
zu lösen sein: Zwischen 
2007 / 2008 und 2008 /2009 
haben sich die Abschüs-
se auf 8.500 Kormora-
ne beinahe verdoppelt. 
Trotzdem ist der Winter-
bestand weitgehend stabil 
geblieben. 

Das Festhalten an einem 
einseitigen und bedenkenlo-
sen Vogelschutz wird so zur 
Grundlage für eine lokale 
Explosion der Kormoranbe-
stände. Gerade angesichts 
dieser Situation müssen Fi-
scher und Jäger verstärkt 
zusammenarbeiten. Dass 
dabei auf die Erfahrungen 
von Natur- und Vogelschutz 
nicht verzichtet werden 
kann, steht außer Frage. Der 
„Vogel des Jahres 2010“ ver-
langt allen Betroffenen viel 
ab. Sie müssen sich unter-
einander austauschen und 
nach Möglichkeiten suchen, 
die den rechtlichen Rahmen 
ausschöpfen und die berech-
tigten wirtschaftlichen In-
teressen der Fischer achten, 
ohne dem Natur- und Tier-
schutz zuwiderzulaufen. 
Die Jäger werden ihren An-
teil zum „Management“ 
des Kormorans eigenverant-
wortlich beitragen. 
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